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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/10/18 94/13/0101 1 (Hier ohne Klammerausdruck am Schluß)

Stammrechtssatz

Der Aufenthalt an einem Ort, der als Mittelpunkt der Tätigkeit des SteuerpBichtigen angesehen werden muß, stellt

keine Reise dar, wobei zu einem (weiteren) Mittelpunkt der Tätigkeit ein Ort auf Grund längeren Aufenthaltes des

SteuerpBichtigen wird. Die Rechtfertigung der Annahme von Werbungskosten nach § 16 Abs 1 Z 9 EStG 1988 liegt bei

kurzfristigen Aufenthalten überhaupt nur in dem bei derartigen Reisebewegungen in typisierender Betrachtungsweise

angenommenen VerpBegungsmehraufwand gegenüber den ansonsten am jeweiligen Aufenthaltsort anfallenden und

gemäß § 20 EStG 1988 nichtabzugsfähigen (üblichen) VerpBegungsaufwendungen. Bei längeren Aufenthalten ist in der

gebotenen typisierenden Betrachtungsweise von der Möglichkeit der Inanspruchnahme solcher

VerpBegungsmöglichkeiten auszugehen, deren Aufwendungen als Teil der Kosten der Lebensführung grundsätzlich

nicht abzugsfähig sind. Auch die mit Unterbrechungen ausgeübte Beschäftigung an einem Ort begründet dessen

Eignung zu einem weiteren Mittelpunkt der Tätigkeit, sofern die Dauer einer solchen wiederkehrenden Beschäftigung

am selben Ort insgesamt ein Ausmaß erreicht, welches zum Wegfall der Voraussetzungen des in typisierender

Betrachtungsweise unterstellten VerpBegungsmehraufwandes aus den gleichen Überlegungen zu führen hat, wie sie

bei einer nicht unterbrochenen Aufenthaltsdauer an einem Beschäftigungsort nach Verstreichen eines typisiert als

angemessen zu beurteilenden Zeitraumes Platz zu greifen haben (Hinweis E 20.9.1995, 94/13/0253, 0254). (Hier:

Patrouillenfahrten nicht als Reisen iSd § 16 Abs 1 Z 9 EStG 1988 anerkannt.)
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